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Einer für Alle
NEUER RECHNUNGSLEGUNGSSTANDARD EXPERTsuisse
und TREUHAND I SUISSE haben den SER 2015 als ge-
meinsamen Schweizer Standard zur Eingeschränkten
Revision herausgeben. Was für eine positive Entwick-
lung, in einer Zeit, in der die Anforderungen meist
umfangreicher und nicht einfacher werden.
TEXT DAN ELA BUSER

Der neue Standard zur Einge-
schränkten Revision ist eine
gelungene Überarbeitung,
denn der Standard bleibt über-

sichtlich und überschaubar. Nebst einzel-
nen begrifflichen Überarbeitungen wurden
wichtige Lücken geschlossen. Neu im SER
zu finden sind etwa Vorgehen bei Erstprü-
fungen, Datum des Berichtes, Prüfziele und
Wesentlichkeit, als auch detaillierte Anga-
ben zur beschränkten Hinweispflicht und
zur Unabhängigkeit. Auch die Erweiterung
der Berichtbeispiele ist zu begrüssen. Hinzu
kommen die Anpassungen an das neue
Rechnungslegungsrecht, was der eigentliche
Grund für die Überarbeitung des SER war.

ÄNDERUNGEN DES RECHNUNGSLEGUNGSRECHTS

Die wesentlichen Rechnungslegungsände-
rungen, die auch für den Standard relevant
sind, könnte man - ohne Anspruch auf Voll-

ständigkeit - wie folgt zusammenfassen:
Beim neuen Bewertungsmodell sind ins-
besondere die Aspekte Erst- und Folgebe-
wertung sowie die Möglichkeit der Markt-
bewertung hervorzuheben. Weiter wird die
Einzelbewertung zum Regelfall und es gibt
eine detaillierte Mindestgliederung. Die
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Aktivierungs- beziehungsweise Passivie-
rungspflicht bezieht sich insbesondere auf
nicht fakturierte Dienstleistungen. Zu guter
Letzt gibt es einen komplett neuen Anhangs-
artikel, dessen Änderungen sowohl Inhalt als
auch Aufbau betreffen.

UNKLARHEITEN DES NEUEN ANHANGSARTIKELS

Auf Letztgenannte möchte ich noch einge-
hen, denn gerade in diesem Bereich sind
längst nicht alle Anwendungsfragen geklärt.
So steht bei der Ziffer 11 von Art. 959c Abs.
2 OR: «Anzahl und Wert von Beteiligungs-
rechten oder Optionen auf solche Rechte
für alle Leitungs- und Verwaltungsorgane
sowie für die Mitarbeitenden» sind offen zu
legen. Die Bestimmung ist meines Erachtens
unklar formuliert. Bedeutet dies nun, dass im
KMU-Umfeld zwangsläufig die Aktienver-
käufe und insbesondere auch der bezahlte
Kaufpreis offen zu legen sind, und das jähr-
lich? Denn dies würde heissen, dass in jedem
KMU die Besitzverhältnisse aus dem Anhang
ersichtlich sind und wir somit bereits nahe
bei den zusätzlichen Offenlegungspflichten
von Art. 663c OR wären, welche aber «nur»
für börsenkotierte Unternehmen gelten.

Zudem stellt sich die Frage, ob diese
Offenlegung, falls man die Aktiengesellschaft
als Rechtsform wählt, überhaupt noch etwas
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Das Ende der Uhergangs,

trist zwingt Unternehmen,

ihre Einzelabschlüsse nach

dem neuen Rechnungsle-

gungsrecht zu erstellen.
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mit dem Grundgedanken der Societe Ano-
nyme zu tun hat. Es kann aber insofern Ent-
warnung gegeben werden, dass ein Zustand
wie unter Art. 663c OR klar nicht beabsich-
tigt ist. Die Bestimmungen sind gemäss ver-
breiteter Meinung grosszügig auszulegen.
Grundsätzlich sind nur die im Berichtsjahr
neu zugeteilten Rechte offen zu legen, d.
h. keine Bestände oder Abgänge, weil dies
auch als zu aufwändig gilt. Umstritten dabei
ist, ob der Nominalwert als Wertbasis genügt
oder nicht. In der Praxis könnte sich dieser
durchsetzen, da meist zu wenig Zeit für die
Berechnung des Wertes bleibt und die Ten-
denz besteht, dass man sich bei der Offenle-
gung auf das absolute Minimum beschränkt.
Es bleibt abzuwarten und die Praxislösungen
zu verfolgen.

ABGELAUFENE ÜBERGANGSFRIST

Die Übergangsfristen zur Umstellung auf das
neue Rechnungslegungsrecht sind in diesem
Jahr abgelaufen und somit sind die Einzelab-
schlüsse 2015 zwingend nach den neuen
Vorschriften zu erstellen. Das neue Rech-
nungslegungsrecht wird sich bei der Mehr-
heit der Betriebe fast ausschliesslich auf
begriffliche Änderungen beschränken und in
der Bilanz und Erfolgsrechnung zu geringen
Änderungen führen. Viel grösser sind dabei
eindeutig die Auswirkungen im Anhang,
welche uns sicherlich im nächsten Jahr be-
schäftigen werden.

UNTERNEHMER
FORUM SCHVVEIZ
DER PREFERRED LEADERS CLUB

Der plc des Unternehmer Forums Schweiz
bietet eine breite Palette an Fachinformationen
und Vergünstigungen. Die Mitglieder erhalten
uneingeschränkten Online-Zugriff auf sämtli-
che Tagungs- und Kongressunterlagen sowie
grosszügige Rabatte für alle Mitarbeitenden
des Unternehmens. Zudem erscheinen jähr-
lich zwei bis drei Publikationen zu Themen
wie: Arbeitszeugnisse, Projektmanagement
und vieles mehr. Im Jahresbeitrag ist auch das
Abonnement der UnternehmerZeitung ent-
halten. Weitere Informationen auf www.unter-
nehmerforum.ch, preferred leaders club, oder
unter der Telefonnummer: 043 399 78 85.
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